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1. legt den betroffenen Staaten erneut nahe, unter Be-
rücksichtigung der Bestimmungen des ihrer Resolution
63/124 als Anlage beigefügten Entwurfs von Artikeln geeig-
nete bilaterale oder regionale Vereinbarungen für die ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung ihrer grenzüberschreitenden
Grundwasserleiter zu treffen;

2. legt dem Internationalen Hydrologischen Pro-
gramm der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur, auf dessen Beitrag in der Re-
solution 63/124 hingewiesen wurde, nahe, den betroffenen
Staaten weitere wissenschaftliche und technische Hilfe anzu-
bieten;

3. beschließt, den Punkt „Das Recht der grenzüber-
schreitenden Grundwasserleiter“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen und im
Lichte der schriftlichen Stellungnahmen der Regierungen so-
wie der Auffassungen, die in den auf ihrer dreiundsechzigsten
und sechsundsechzigsten Tagung im Sechsten Ausschuss ge-
führten Debatten zum Ausdruck gebracht wurden, unter ande-
rem die Frage der dem Entwurf der Artikel zu gebenden end-
gültigen Form weiter zu prüfen.

RESOLUTION 66/105

Verabschiedet auf der 82. Plenarsitzung am 9. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/478,
Ziff. 11)83.

66/105. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen 
Terrorismus

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der am 8. September 2006 verabschie-
deten Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung des Terrorismus84, mit der der allgemeine Rahmen
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scheinungsformen, gleichviel wo und von wem er begangen
wird, zu verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen, im Ein-
klang mit den Grundsätzen der Charta, dem Völkerrecht und
den einschlägigen internationalen Übereinkünften,

Kenntnis nehmend von der Rolle, die dem Ausschuss
des Sicherheitsrats nach Resolution 1373 (2001) betreffend
die Bekämpfung des Terrorismus dabei zukommt, die Durch-
führung der genannten Resolution zu überwachen, nament-
lich die Ergreifung der erforderlichen finanziellen, rechtli-
chen und technischen Maßnahmen durch die Staaten und die
Ratifikation oder Annahme der einschlägigen internationalen
Übereinkünfte und Protokolle,

eingedenk der Notwendigkeit, die Rolle der Vereinten
Nationen und der zuständigen Sonderorganisationen bei der
Bekämpfung des internationalen Terrorismus zu stärken, so-
wie der Vorschläge des Generalsekretärs im Hinblick auf die
Stärkung der diesbezüglichen Rolle der Organisation,

sowie eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die in-
ternationale, regionale und subregionale Zusammenarbeit zu
verstärken, um so die Fähigkeit der einzelnen Staaten zur
Verhütung und wirksamen Bekämpfung des internationalen
Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen
zu erhöhen,

mit der erneuten Aufforderung an die Staaten, den An-
wendungsbereich der bestehenden völkerrechtlichen Bestim-
mungen über die Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung
des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsfor-
men dringend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es ei-
nen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle Aspekte
der Frage erfasst,

betonend, dass Toleranz und der Dialog zwischen den
Kulturen sowie eine verstärkte interreligiöse und interkultu-
relle Verständigung zu den wichtigsten Faktoren gehören,
wenn es darum geht, die Zusammenarbeit und den Erfolg bei
der Bekämpfung des Terrorismus zu fördern, und die ver-
schiedenen diesbezüglichen Initiativen begrüßend,

erneut erklärend, dass eine terroristische Handlung un-
ter keinen Umständen gerechtfertigt werden kann,

unter Hinweis auf die Resolution 1624 (2005) des Si-
cherheitsrats vom 14. September 2005 und eingedenk dessen,
dass die Staaten sicherstellen müssen, dass jede Maßnahme,
die sie zur Bekämpfung des Terrorismus ergreifen, mit ihren
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere den in-
ternationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvöl-
kerrecht und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang
steht,

Kenntnis nehmend von den jüngsten Entwicklungen und
Initiativen auf internationaler, regionaler und subregionaler
Ebene zur Verhütung und Bekämpfung des internationalen
Terrorismus, namentlich denjenigen der Afrikanischen Uni-
on, der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftlichen Zusammenar-
beit, des Bali-Prozesses zur Terrorismusbekämpfung, der Be-
wegung der nichtgebundenen Länder, der Entwicklungsge-
meinschaft des südlichen Afrika, der Europäischen Freihan-

delsassoziation, der Europäischen Union, der Europa-Mittel-
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seinen Arten und Erscheinungsformen aufgerufen wurde90,
sowie auf andere einschlägige Initiativen,

im Bewusstsein ihrer Resolutionen 57/219 vom 18. De-
zember 2002, 58/187 vom 22. Dezember 2003, 59/191 vom
20. Dezember 2004, 60/158 vom 16. Dezember 2005, 61/171
vom 19. Dezember 2006, 62/159 vom 18. Dezember 2007,
63/185 vom 18. Dezember 2008, 64/168 vom 18. Dezember
2009 und 65/221 vom 21. Dezember 2010,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs91, des
Berichts des Ad-hoc-Ausschusses92
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2005 zum Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt97 und des
Protokolls von 2005 zum Protokoll zur Bekämpfung wider-
rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattfor-
men, die sich auf dem Festlandsockel befinden98, und legt al-
len Staaten eindringlich nahe, mit Vorrang zu erwägen, Ver-
tragsparteien dieser Übereinkünfte zu werden;

13. legt allen Staaten eindringlich nahe, sofern sie
noch nicht Vertragspartei der in Ziffer 6 der Resolution
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mens über den internationalen Terrorismus auf den Tagungen
des Ad-hoc-Ausschusses nach Resolution 51/210 der Gene-
ralversammlung und der während der sechsundsechzigsten
Tagung der Versammlung vom Sechsten Ausschuss einge-
setzten Arbeitsgruppe erzielt wurden, und begrüßt die fortge-
setzten Bemühungen zu diesem Zweck;

24. beschließt, dass der Sechste Ausschuss auf der sie-
benundsechzigsten Tagung der Generalversammlung eine
Arbeitsgruppe einsetzen wird, die den Auftrag hat, den Ent-
wurf eines umfassenden Übereinkommens über den interna-
tionalen Terrorismus fertigzustellen und die mit Versamm-
lungsresolution 54/110 auf ihre Tagesordnung gesetzte Frage
der Einberufung einer Konferenz auf hoher Ebene unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen weiter zu erörtern;

25. beschließt außerdem, den Ad-hoc-Ausschuss nach
Bedarf im Jahr 2013 für einen auf der siebenundsechzigsten
Tagung der Generalversammlung festzulegenden Zeitraum
erneut einzuberufen, damit er die Erarbeitung des Entwurfs
eines umfassenden Übereinkommens über den internationa-
len Terrorismus beschleunigt fortsetzen und die mit Ver-
sammlungsresolution 54/110 auf seine Tagesordnung gesetz-
te Frage der Einberufung einer Konferenz auf hoher Ebene
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen weiter er-
örtern kann;

26. legt allen Mitgliedstaaten nahe, während des Zeit-
raums zwischen den Tagungen verstärkte Anstrengungen zur
Regelung aller offenen Fragen zu unternehmen;

27. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Beseiti-
gung des internationalen Terrorismus“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 66/106




